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An den Grossen Rat 14.5109.02 

 
WSU/P145109 
 
Basel, 7. Mai 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 6. Mai 2014 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend weltweites Aushänge-
schild für Basel – die grösste Werbeplattform für Basel – Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich BIZ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
„Ist man im Ausland unterwegs, wird man immer wieder angesprochen wegen Basel 2 und Basel 
3. Selbst in fast allen Nachrichtensendern und ausländischen Zeitungen ist immer wieder von 
Basel 2 und Basel 3 zu hören. Von der BIZ. In einem Radiosender hörte ich, das wäre die Welt-
Notenbank. Mit Sitz in unserem Basel. 
 
Viele Menschen auf der Erde hören in diesem Zusammenhang das erste Mal von Basel und 
fragen sich, was ist Basel. Sicherlich, es kommen deswegen keine Touristen aus Afrika oder 
Südamerika zu uns. Aber evt. Reisende aus anderen europäischen Ländern. Wie es aussieht, ist 
die BIZ für Basel sehr wichtig. In diesem Zusammenhang folgende Fragen: 
 

1. Welchen Status hat die BIZ in Basel? 
2. Bezahlt die BIZ Steuern in Basel? 
3. Stimmt es, dass es vom Hilton zur BIZ hinüber, einen unterirdischen Gang für die hohen 

Bankvertreter gibt? 
4. Für wie viele Jahre ist der BIZ-Sitz in Basel gesichert? 
5. Könnte die BIZ auch ihren Hauptsitz in einer anderen Stadt nehmen? 
6. Wo gibt es BIZ-Nebensitze? 
7. Was bedeutet konkret Basel 2 und Basel 3? 
 
Eric Weber“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Welchen Status hat die BIZ in Basel? 
Die BIZ ist eine internationale Organisation. 
 
Frage 2: Bezahlt die BIZ Steuern in Basel? 
Gemäss Art. 7 Abs. 1 des Abkommens vom 10. Februar 1987 zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der BIZ zur Regelung der rechtlichen Stellung der Bank in der Schweiz ist die 
Bank hinsichtlich ihrer Guthaben, Einkünfte und anderen Vermögenswerte von den direkten 
Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreit. Die Bank zahlt folglich keine Steu-
ern in Basel. 
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Frage 3: Stimmt es, dass es vom Hilton zur BIZ hinüber, einen unterirdischen Gang für die hohen 
Bankvertreter gibt? 
Im Grundbuch des Kantons Basel-Stadt sind keine unterirdischen Bauten oder Gänge zwischen 
Hilton und BIZ eingetragen. 
 
Frage 4: Für wie viele Jahre ist der BIZ-Sitz in Basel gesichert? 
Gemäss Art. 29 des Abkommens vom 10. Februar 1987 zwischen dem Schweizerischen Bundes-
rat und der BIZ kann dieses Abkommen von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Jahren gekündigt werden. 
 
Frage 5: Könnte die BIZ auch ihren Hauptsitz in einer anderen Stadt nehmen? 
Gemäss Art. 29 des Abkommens vom 10. Februar 1987 zwischen dem Schweizerischen Bundes-
rat und der BIZ kann dieses Abkommen von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Jahren gekündigt werden. 
 
Frage 6: Wo gibt es BIZ-Nebensitze? 
Neben dem Hauptsitz in Basel hat die BIZ je eine Repräsentanz in Hongkong und in Mexico. 
 
Frage 7: Was bedeutet konkret Basel 2 und Basel 3? 
Unter Basel II werden die per Ende Juni 2004 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht verab-
schiedeten Eigenkapitalvorschriften zur Stärkung der Sicherheit des Finanzsystems verstanden. 
Basel III bezeichnet ein Reformpaket des Basler Ausschusses für die bereits bestehende Ban-
kenregulierung Basel II. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 
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Staatsschreiberin 

 


